
SYNOPSE 

Gesetz zur Stärkung von Kindern und Jugendlichen 
(Kinder- und Jugendstärkungsgesetz – KJSG) 

Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung von Kindern und Jugendlichen (Kinder- und Jugendstärkungsgesetz – KJSG) 
(Drucksache 19/26107) und Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
(13. Ausschuss) (Drucksache 19/28870) 

Stand: 22.4.2021 

Zur Klärung unserer offenen Fragen kann die FAQ-Sammlung des DIJuF beitragen:  

https://www.dijuf.de/SGB-VIII-Reform-FAQ.html 
 

durchgestrichen/unterstrichen = an neuen Standort verschoben  

nicht fett/orange = neuer Standort ohne inhaltliche Änderung1  

 

 

                                                           
1  Betrifft § 37 Abs. 3 SGB VIII nF, § 37a SGB VIII neu, § 37b Abs. 3 SGB VIII neu, § 37c Abs. 4 SGB VIII neu, § 41a Abs. 1 SGB VIII neu. 

https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/261/1926107.pdf
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/288/1928870.pdf
https://www.dijuf.de/SGB-VIII-Reform-FAQ.html


Bisherige Fassung Neufassung Umsetzung AGJAE 

Sozialgesetzbuch Achtes Buch – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) To do Wer? Bis wann? 

 § 4a Selbstorganisierte 

Zusammenschlüsse 

zur Selbstvertretung 

(1) Selbstorganisierte Zusammenschlüsse 

nach diesem Buch sind solche, in denen 

sich nicht in berufsständige 

Organisationen der Kinder- und 

Jugendhilfe eingebundene Personen, 

insbesondere Leistungsberechtigte und 

Leistungsempfänger nach diesem Buch[,] 

sowie ehrenamtlich in der Kinder- und 

Jugendhilfe tätige Personen nicht nur 

vorübergehend mit dem Ziel 

zusammenschließen, Adressatinnen und 

Adressaten der Kinder- und Jugendhilfe 

zu unterstützen, zu begleiten und zu 

fördern, sowie Selbsthilfekontaktstellen. 

Sie umfassen Selbstvertretungen sowohl 

innerhalb von Einrichtungen und 

Institutionen als auch im Rahmen 

gesellschaftlichen Engagements zur 

Wahrnehmung eigener Interessen sowie 

die verschiedenen Formen der Selbsthilfe. 

(2) Die öffentliche Jugendhilfe arbeitet mit 

den selbstorganisierten 

Zusammenschlüssen zusammen, 

insbesondere zur Lösung von Problemen 

im Gemeinwesen oder innerhalb von 

Einrichtungen zur Beteiligung in diese 

betreffenden Angelegenheiten, und wirkt 

auf eine partnerschaftliche 

 
 
Das LS prüft ob eine Änderung im 
AG KJHG schnell erfolgen kann. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
LS 

 
 
offen 

Kommentiert [BK(1]: Das MS hat das AG bereits in die 
Verbandsanhörung gegeben, der Hinweis des LJA konnte 
nicht mehr aufgenommen werden. Die Änderung wurde nun 
im Rahmen der Verbandsanhörung an den NLJHA gegeben, 
damit der Punkt aufgenommen wird.  



Zusammenarbeit mit diesen innerhalb der 

freien Jugendhilfe hin. 

(3) Die öffentliche Jugendhilfe soll die 

selbstorganisierten Zusammenschlüsse 

nach Maßgabe dieses Buches anregen 

und fördern. 

§ 8a Schutzauftrag bei 

Kindeswohlgefährdung 

(1) Werden dem Jugendamt gewichtige 

Anhaltspunkte für die Gefährdung des 

Wohls eines Kindes oder Jugendlichen 

bekannt, so hat es das Gefährdungsrisiko 

im Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte 

einzuschätzen. Soweit der wirksame 

Schutz dieses Kindes oder dieses 

Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird, 

hat das Jugendamt die 

Erziehungsberechtigten sowie das Kind 

oder den Jugendlichen in die 

Gefährdungseinschätzung einzubeziehen 

und, sofern dies nach fachlicher 

Einschätzung erforderlich ist,  

sich dabei einen unmittelbaren Eindruck 

von dem Kind und von seiner 

persönlichen Umgebung zu verschaffen.  

 

 

 

 

 

 

 Hält das Jugendamt zur Abwendung der 

Gefährdung die Gewährung von Hilfen 

für geeignet und notwendig, so hat es 

§ 8a Schutzauftrag bei 

Kindeswohlgefährdung 

(1) Werden dem Jugendamt gewichtige 

Anhaltspunkte für die Gefährdung des 

Wohls eines Kindes oder Jugendlichen 

bekannt, so hat es das Gefährdungsrisiko 

im Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte 

einzuschätzen. Soweit der wirksame 

Schutz dieses Kindes oder dieses 

Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird, 

hat das Jugendamt die 

Erziehungsberechtigten sowie das Kind 

oder den Jugendlichen in die 

Gefährdungseinschätzung einzubeziehen 

und, sofern dies nach fachlicher 

Einschätzung erforderlich ist, 

1. sich dabei einen unmittelbaren 

Eindruck von dem Kind und von seiner 

persönlichen Umgebung zu 

verschaffen sowie 

2. Personen, die gemäß § 4 Absatz 3 des 

Gesetzes zur Kooperation und 

Information im Kinderschutz dem 

Jugendamt Daten übermittelt haben, 

in geeigneter Weise an der 

Gefährdungseinschätzung zu 

beteiligen. 

Hält das Jugendamt zur Abwendung der 

Gefährdung die Gewährung von Hilfen 

 
Die Mustervereinbarung nach §  
8a und § 72 a wird von der Stadt 
Oldenburg für die AGJÄ 
angepasst und dann vom 
zuständigen Referat der AGJÄ 
geprüft und auf der nächsten 
Vorstandssitzung der AGJÄ 
vorgestellt 
 

 
 
StOL  

 
 
Nächste 
Vorstandssitzung 



diese den Erziehungsberechtigten 

anzubieten. 

[…] 

(4) In Vereinbarungen mit den Trägern 

von Einrichtungen und Diensten, die 

Leistungen nach diesem Buch erbringen, 

ist sicherzustellen, dass 

1. deren Fachkräfte bei Bekanntwerden 

gewichtiger Anhaltspunkte für die 

Gefährdung eines von ihnen 

betreuten Kindes oder Jugendlichen 

eine Gefährdungseinschätzung 

vornehmen, 

2. bei der Gefährdungseinschätzung 

eine insoweit erfahrene Fachkraft 

beratend hinzugezogen wird sowie 

3. die Erziehungsberechtigten sowie das 

Kind oder der Jugendliche in die 

Gefährdungseinschätzung 

einbezogen werden, soweit hierdurch 

der wirksame Schutz des Kindes oder 

Jugendlichen nicht in Frage gestellt 

wird. 

In die Vereinbarung ist neben den 

Kriterien für die Qualifikation der beratend 

hinzuzuziehenden insoweit erfahrenen 

Fachkraft insbesondere die Verpflichtung 

aufzunehmen, dass die Fachkräfte der 

Träger bei den Erziehungsberechtigten 

auf die Inanspruchnahme von Hilfen 

hinwirken, wenn sie diese für erforderlich 

halten, und das Jugendamt informieren, 

falls die Gefährdung nicht anders 

abgewendet werden kann. 

 

 

für geeignet und notwendig, so hat es 

diese den Erziehungsberechtigten 

anzubieten. 

[…] 

(4) In Vereinbarungen mit den Trägern 

von Einrichtungen und Diensten, die 

Leistungen nach diesem Buch erbringen, 

ist sicherzustellen, dass 

1. deren Fachkräfte bei Bekanntwerden 

gewichtiger Anhaltspunkte für die 

Gefährdung eines von ihnen 

betreuten Kindes oder Jugendlichen 

eine Gefährdungseinschätzung 

vornehmen, 

2. bei der Gefährdungseinschätzung 

eine insoweit erfahrene Fachkraft 

beratend hinzugezogen wird sowie 

3. die Erziehungsberechtigten sowie das 

Kind oder der Jugendliche in die 

Gefährdungseinschätzung 

einbezogen werden, soweit hierdurch 

der wirksame Schutz des Kindes oder 

Jugendlichen nicht in Frage gestellt 

wird. 

In den Vereinbarungen sind die Kriterien 

für die Qualifikation der beratend 

hinzuzuziehenden insoweit erfahrenen 

Fachkraft zu regeln, die insbesondere 

auch den spezifischen Schutzbedürfnissen 

von Kindern und Jugendlichen mit 

Behinderungen Rechnung tragen. 

Daneben ist in die Vereinbarungen 
insbesondere die Verpflichtung 

aufzunehmen, dass die Fachkräfte der 

Träger bei den Erziehungsberechtigten 

auf die Inanspruchnahme von Hilfen 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

(5) Werden einem örtlichen Träger 

gewichtige Anhaltspunkte für die 

Gefährdung des Wohls eines Kindes oder 

eines Jugendlichen bekannt, so sind dem 

für die Gewährung von Leistungen 

zuständigen örtlichen Träger die Daten 

mitzuteilen, deren Kenntnis zur 

Wahrnehmung des Schutzauftrags bei 

Kindeswohlgefährdung nach § 8a 

erforderlich ist. Die Mitteilung soll im 

Rahmen eines Gespräches zwischen den 

Fachkräften der beiden örtlichen Träger 

erfolgen, an dem die 

Personensorgeberechtigten sowie das 

Kind oder der Jugendliche beteiligt 

werden sollen, soweit hierdurch der 

wirksame Schutz des Kindes oder des 

Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird. 

hinwirken, wenn sie diese für erforderlich 

halten, und das Jugendamt informieren, 

falls die Gefährdung nicht anders 

abgewendet werden kann.  

(5) In Vereinbarungen mit 

Kindertagespflegepersonen, die 

Leistungen nach diesem Buch erbringen, 

ist sicherzustellen, dass diese bei 

Bekanntwerden gewichtiger 

Anhaltspunkte für die Gefährdung eines 

von ihnen betreuten Kindes eine 

Gefährdungseinschätzung vornehmen 

und dabei eine insoweit erfahrene 

Fachkraft beratend hinzuziehen. Die 

Erziehungsberechtigten sowie das Kind 

sind in die Gefährdungseinschätzung 

einzubeziehen, soweit hierdurch der 

wirksame Schutz des Kindes nicht in Frage 

gestellt wird. Absatz 4 Satz 2 und 3 gilt 

entsprechend.  

(6) Werden einem örtlichen Träger 

gewichtige Anhaltspunkte für die 

Gefährdung des Wohls eines Kindes oder 

eines Jugendlichen bekannt, so sind dem 

für die Gewährung von Leistungen 

zuständigen örtlichen Träger die Daten 

mitzuteilen, deren Kenntnis zur 

Wahrnehmung des Schutzauftrags bei 

Kindeswohlgefährdung nach § 8a 

erforderlich ist. Die Mitteilung soll im 

Rahmen eines Gespräches zwischen den 

Fachkräften der beiden örtlichen Träger 

erfolgen, an dem die 

Personensorgeberechtigten sowie das 

Kind oder der Jugendliche beteiligt 

werden sollen, soweit hierdurch der 



 § 37a Beratung und Unterstützung der 

Pflegeperson 

Die Pflegeperson hat vor der Aufnahme 

des Kindes oder des Jugendlichen und 

während der Dauer des 

Pflegeverhältnisses Anspruch auf 

Beratung und Unterstützung. Dies gilt 

auch in den Fällen, in denen für das Kind 

oder den Jugendlichen weder Hilfe zur 

Erziehung noch Eingliederungshilfe 

gewährt wird, und in den Fällen, in 

denen die Pflegeperson nicht der 

Erlaubnis zur Vollzeitpflege nach § 44 

bedarf. Lebt das Kind oder der 

 
Empfehlungen zur Vollzeitpflege 
durch das Land NDS abwarten –  
AG LS mit Herrn Glaum 
überarbeitet die Empfehlungen 
zur Weiterentwicklung der 
Vollzeitpflege (inkl. der SGB VIII-
Novelle und den Empfehlungen 
der Lügde - Kommission) 
 
 
 
 

 
LS 

 
offen 

wirksame Schutz des Kindes oder des 

Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird. 

 § 9a Ombudsstellen 

In den Ländern wird sichergestellt, dass 

sich junge Menschen und ihre Familien 

zur Beratung in sowie Vermittlung und 

Klärung von Konflikten im Zusammenhang 

mit Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe 

nach § 2 und deren Wahrnehmung durch 

die öffentliche und freie Jugendhilfe an 

eine Ombudsstelle[n] wenden können. 

Die hierzu dem Bedarf von jungen 

Menschen und ihren Familien 

entsprechend errichteten Ombudsstellen 

arbeiten unabhängig und sind fachlich 

nicht weisungsgebunden. § 17 Absatz 1 

bis Absatz 2a des Ersten Buches gilt für die 

Beratung sowie die Vermittlung und 

Klärung von Konflikten durch die 

Ombudsstellen entsprechend. Das 

Nähere regelt das Landesrecht. 

Landesregelung abwarten:  
4 regionale Stellen mit 
Landesförderung – MS 30.06.21 
Fachveranstaltung neues SGB 8 
Verbandsanhörung im Sommer – 
Referentenentwurf des MS 
JHA prüft vorhandene regionale 
Strukturen – Anschlussfähigkeit 
an Landesstrukturen herstellen 
 
 

  

Kommentiert [BK(2]: Verbandsbeteiligung zur Änderung 
des AG SGB VIII läuft. Abgabe einer Stellungnahme ist für die 
Verbände auf den 24.08.2021 terminiert. Im AG vorgesehen 
sind vier regionale Ombudsstellen und eine überregionale 
Ombudsstelle. 



Jugendliche bei einer Pflegeperson 

außerhalb des Bereichs des zuständigen 

Trägers der öffentlichen Jugendhilfe, so 

sind ortsnahe Beratung und 

Unterstützung sicherzustellen. Der 

zuständige Träger der öffentlichen 

Jugendhilfe hat die aufgewendeten 

Kosten einschließlich der 

Verwaltungskosten auch in den Fällen zu 

erstatten, in denen die Beratung und 

Unterstützung im Wege der Amtshilfe 

geleistet wird. Zusammenschlüsse von 

Pflegepersonen sollen beraten [n], 

unterstützt und gefördert werden. 

s. bei § 37 Abs. 2 SGB VIII aF 

 
 
 
 
 
 
 

 § 37b Sicherung der Rechte von Kindern 

und Jugendlichen in Familienpflege 

(1) Das Jugendamt stellt sicher, dass 

während der Dauer des 

Pflegeverhältnisses ein nach Maßgabe 

fachlicher Handlungsleitlinien gemäß 

§ 79a Satz 2 entwickeltes Konzept zur 

Sicherung der Rechte des Kindes oder 

des Jugendlichen und zum Schutz vor 

Gewalt angewandt wird. Hierzu sollen 

die Pflegeperson sowie das Kind oder 

der Jugendliche vor der Aufnahme und 

während der Dauer des 

Pflegeverhältnisses beraten und an der 

auf das konkrete Pflegeverhältnis 

bezogenen Ausgestaltung des Konzepts 

beteiligt werden. 

(2) Das Jugendamt gewährleistet, dass 

das Kind oder der Jugendliche während 

der Dauer des Pflegeverhältnisses 

Möglichkeiten der Beschwerde in 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Empfehlungen zur 
Vollzeitpflege durch das Land NDS 
abwarten – entsprechend 
reagieren 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



persönlichen Angelegenheiten hat, und 

informiert das Kind oder den 

Jugendlichen hierüber. 

(3) Das Jugendamt soll den 

Erfordernissen des Einzelfalls 

entsprechend an Ort und Stelle 

überprüfen, ob eine dem Wohl des 

Kindes oder des Jugendlichen 

förderliche Entwicklung bei der 

Pflegeperson gewährleistet ist. Die 

Pflegeperson hat das Jugendamt über 

wichtige Ereignisse zu unterrichten, die 

das Wohl des Kindes oder des 

Jugendlichen betreffen.  

s. bei § 37 Abs. 3 SGB VIII aF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 45 Erlaubnis für den Betrieb einer 

Einrichtung 

(1) Der Träger einer Einrichtung, in der 

Kinder oder Jugendliche ganztägig oder 

für einen Teil des Tages betreut werden 

oder Unterkunft erhalten, bedarf für den 

Betrieb der Einrichtung der Erlaubnis. Einer 

Erlaubnis bedarf nicht, wer 

1. eine Jugendfreizeiteinrichtung, eine 

Jugendbildungseinrichtung, eine 

Jugendherberge oder ein 

Schullandheim betreibt, 

2. ein Schülerheim betreibt, das 

landesgesetzlich der Schulaufsicht 

untersteht, 

3. eine Einrichtung betreibt, die 

außerhalb der Jugendhilfe liegende 

Aufgaben für Kinder oder Jugendliche 

wahrnimmt, wenn für sie eine 

entsprechende gesetzliche Aufsicht 

§ 45 Erlaubnis für den Betrieb einer 

Einrichtung 

(1) Der Träger einer Einrichtung nach 

§ 45a bedarf für den Betrieb der 

Einrichtung der Erlaubnis. Einer Erlaubnis 

bedarf nicht, wer 

eine Jugendfreizeiteinrichtung, eine 

Jugendbildungseinrichtung, eine 

Jugendherberge oder ein Schullandheim 

betreibt, 

1. ein Schülerheim betreibt, das 

landesgesetzlich der Schulaufsicht 

untersteht, 

2. eine Einrichtung betreibt, die 

außerhalb der Jugendhilfe liegende 

Aufgaben für Kinder oder 

Jugendliche wahrnimmt, wenn für sie 

eine entsprechende gesetzliche 

Aufsicht besteht oder im Rahmen des 

Land ist zuständig 
LS setzt um 
 

 
LS 

 
offen 



besteht oder im Rahmen des Hotel- 

und Gaststättengewerbes der 

Aufnahme von Kindern oder 

Jugendlichen dient. 

(2) Die Erlaubnis ist zu erteilen, wenn das 

Wohl der Kinder und Jugendlichen in der 

Einrichtung gewährleistet ist. Dies ist in der 

Regel anzunehmen, wenn 

 

 

1. die dem Zweck und der Konzeption 

der Einrichtung entsprechenden 

räumlichen, fachlichen, 

wirtschaftlichen und personellen 

Voraussetzungen für den Betrieb erfüllt 

sind, 

 

2. die gesellschaftliche und sprachliche 

Integration und ein 

gesundheitsförderliches Lebensumfeld 

in der Einrichtung unterstützt werden 

sowie die gesundheitliche Vorsorge 

und die medizinische Betreuung der 

Kinder und Jugendlichen nicht 

erschwert werden sowie 

3. zur Sicherung der Rechte von Kindern 

und Jugendlichen in der Einrichtung 

geeignete Verfahren der Beteiligung 

sowie der Möglichkeit der Beschwerde 

in persönlichen Angelegenheiten 

Anwendung finden. 

 

 

 

 

Hotel- und Gaststättengewerbes der 

Aufnahme von Kindern oder 

Jugendlichen dient. 

(2) Die Erlaubnis ist zu erteilen, wenn das 

Wohl der Kinder und Jugendlichen in der 

Einrichtung gewährleistet ist. Dies ist in 

der Regel anzunehmen, wenn 

1. der Träger die für den Betrieb der 

Einrichtung erforderliche 

Zuverlässigkeit besitzt, 

2. die dem Zweck und der Konzeption 

der Einrichtung entsprechenden 

räumlichen, fachlichen, 

wirtschaftlichen und personellen 

Voraussetzungen für den Betrieb 

erfüllt sind und durch den Träger 

gewährleistet werden, 

3. die gesellschaftliche und sprachliche 

Integration und ein 

gesundheitsförderliches 

Lebensumfeld in der Einrichtung 

unterstützt werden sowie die 

gesundheitliche Vorsorge und die 

medizinische Betreuung der Kinder 

und Jugendlichen nicht erschwert 

werden sowie 

4. zur Sicherung der Rechte und des 

Wohls von Kindern und Jugendlichen 

in der Einrichtung die Entwicklung, 

Anwendung und Überprüfung eines 

Konzepts zum Schutz vor Gewalt, 

geeignete Verfahren der 

Selbstvertretung und Beteiligung 

sowie der Möglichkeit der 

Beschwerde in persönlichen 

Angelegenheiten innerhalb und 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Zur Prüfung der Voraussetzungen hat 

der Träger der Einrichtung mit dem Antrag 

1. die Konzeption der Einrichtung 

vorzulegen, die auch Auskunft über 

Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung 

und -sicherung gibt, sowie 

 

 

2. im Hinblick auf die Eignung des 

Personals nachzuweisen, dass die 

Vorlage und Prüfung von 

aufgabenspezifischen 

Ausbildungsnachweisen sowie von 

Führungszeugnissen nach § 30 Absatz 

5 und § 30a Absatz 1 des 

Bundeszentralregistergesetzes 

sichergestellt sind; Führungszeugnisse 

sind von dem Träger der Einrichtung in 

regelmäßigen Abständen erneut 

anzufordern und zu prüfen. 

(4) Die Erlaubnis kann mit 

Nebenbestimmungen versehen werden. 

Zur Sicherung des Wohls der Kinder und 

außerhalb der Einrichtung 

gewährleistet werden. 

Die nach Satz 2 Nummer 1 erforderliche 

Zuverlässigkeit besitzt ein Träger 

insbesondere dann nicht, wenn er 

1. in der Vergangenheit nachhaltig 

gegen seine Mitwirkungs- und 

Meldepflichten nach §§ 46 und 47 

verstoßen hat, 

2. Personen entgegen eines 

behördlichen 

Beschäftigungsverbotes nach § 48 

beschäftigt oder 

3. wiederholt gegen behördliche 

Auflagen verstoßen hat. 

(3) Zur Prüfung der Voraussetzungen hat 

der Träger der Einrichtung mit dem 

Antrag 

1. die Konzeption der Einrichtung 

vorzulegen, die auch Auskunft über 

Maßnahmen zur 

Qualitätsentwicklung und -sicherung 

sowie zur ordnungsgemäßen Buch- 

und Aktenführung in Bezug auf den 

Betrieb der Einrichtung gibt, sowie 

2. im Hinblick auf die Eignung des 

Personals nachzuweisen, dass die 

Vorlage und Prüfung von 

aufgabenspezifischen 

Ausbildungsnachweisen sowie von 

Führungszeugnissen nach § 30 Absatz 

5 und § 30a Absatz 1 des 

Bundeszentralregistergesetzes 

sichergestellt sind; Führungszeugnisse 

sind von dem Träger der Einrichtung 



der Jugendlichen können auch 

nachträgliche Auflagen erteilt werden. 

[…] 

(6) Sind in einer Einrichtung Mängel 

festgestellt worden, so soll die zuständige 

Behörde zunächst den Träger der 

Einrichtung über die Möglichkeiten zur 

Beseitigung der Mängel beraten. Wenn 

sich die Beseitigung der Mängel auf 

Entgelte oder Vergütungen nach § 134 des 

Neunten Buches oder nach § 76 des 

Zwölften Buches auswirken kann, so ist der 

Träger der Eingliederungshilfe oder der 

Sozialhilfe, mit dem Vereinbarungen nach 

diesen Vorschriften bestehen, an der 

Beratung zu beteiligen. Werden 

festgestellte Mängel nicht behoben, so 

können dem Träger der Einrichtung 

Auflagen erteilt werden, die zur 

Beseitigung einer eingetretenen oder 

Abwendung einer drohenden 

Beeinträchtigung oder Gefährdung des 

Wohls der Kinder oder Jugendlichen 

erforderlich sind. Wenn sich eine Auflage 

auf Entgelte oder Vergütungen nach § 134 

des Neunten Buches oder nach § 76 des 

Zwölften Buches auswirkt, so entscheidet 

die zuständige Behörde nach Anhörung 

des Trägers der Eingliederungshilfe oder 

der Sozialhilfe, mit dem Vereinbarungen 

nach diesen Vorschriften bestehen, über 

die Erteilung der Auflage. Die Auflage ist 

nach Möglichkeit in Übereinstimmung mit 

den nach § 134 des Neunten Buches oder 

nach den §§ 75 bis 80 des Zwölften Buches 

in regelmäßigen Abständen erneut 

anzufordern und zu prüfen. 

(4) Die Erlaubnis kann mit 

Nebenbestimmungen versehen werden. 

Zur Gewährleistung des Wohls der Kinder 

und der Jugendlichen können 

nachträgliche Auflagen erteilt werden. 

[…] 

(6) Sind in einer Einrichtung Mängel 

festgestellt worden, so soll die zuständige 

Behörde zunächst den Träger der 

Einrichtung über die Möglichkeiten zur 

Beseitigung der Mängel beraten. Wenn 

sich die Beseitigung der Mängel auf 

Entgelte oder Vergütungen nach § 134 

des Neunten Buches oder nach § 76 des 

Zwölften Buches auswirken kann, so ist 

der Träger der Eingliederungshilfe oder 

der Sozialhilfe, mit dem Vereinbarungen 

nach diesen Vorschriften bestehen, an 

der Beratung zu beteiligen. Werden 

festgestellte Mängel nicht behoben, so 

können dem Träger der Einrichtung 

Auflagen nach Absatz 4 Satz 2 erteilt 

werden. Wenn sich eine Auflage auf 

Entgelte oder Vergütungen nach § 134 

des Neunten Buches oder nach § 76 des 

Zwölften Buches auswirkt, so entscheidet 

die zuständige Behörde nach Anhörung 

des Trägers der Eingliederungshilfe oder 

der Sozialhilfe, mit dem Vereinbarungen 

nach diesen Vorschriften bestehen, über 



getroffenen Vereinbarungen 

auszugestalten. 

(7) Die Erlaubnis ist zurückzunehmen oder 

zu widerrufen, wenn das Wohl der Kinder 

oder der Jugendlichen in der Einrichtung 

gefährdet und der Träger der Einrichtung 

nicht bereit oder nicht in der Lage ist, die 

Gefährdung abzuwenden. Widerspruch 

und Anfechtungsklage gegen die 

Rücknahme oder den Widerruf der 

Erlaubnis haben keine aufschiebende 

Wirkung. 

die Erteilung der Auflage. Die Auflage ist 

nach Möglichkeit in Übereinstimmung 

mit den nach § 134 des Neunten Buches 

oder nach den §§ 75 bis 80 des Zwölften 

Buches getroffenen Vereinbarungen 

auszugestalten. 

(7) Die Erlaubnis ist aufzuheben, wenn 

das Wohl der Kinder oder der 

Jugendlichen in der Einrichtung 

gefährdet und der Träger nicht bereit 

oder nicht in der Lage ist, die 

Gefährdung abzuwenden. Sie kann 

aufgehoben werden, wenn die 

Voraussetzungen für eine Erteilung nach 

Absatz 2 nicht oder nicht mehr vorliegen; 

Absatz 6 Satz 1 und 3 bleibt unberührt. 

Die Vorschriften zum Widerruf nach § 47 

Absatz 1 Nummer 2 und Absatz 3 des 

Zehnten Buches bleiben unberührt. 

Widerspruch und Anfechtungsklage 

gegen die Rücknahme oder den 

Widerruf der Erlaubnis haben keine 

aufschiebende Wirkung. 

 § 45a Einrichtung 

Eine Einrichtung ist eine auf gewisse 

Dauer und unter der Verantwortung eines 

Trägers angelegte förmliche Verbindung 

ortsgebundener räumlicher, personeller 

und sachlicher Mittel mit dem Zweck der 

ganztägigen oder über einen Teil des 

Tages erfolgenden Betreuung oder 

Unterkunftsgewährung sowie 

Land ist zuständig 
Erziehungsstellen (verstanden als 
Einrichtung) sollen der 
Betriebserlaubnispflicht weiter 
unterliegen (LS, Lucas) 

 
LS 

 
offen 

Kommentiert [LA(3]: Alternativvorschlag: 
Land ist zuständig. 
Aktuell ist seitens MS geplant von dem 
Landesrechtsvorbehalt nach § 45a Satz 4 Gebrauch zu 
machen. Ziel ist es, sicherzustellen, dass alle 
Erziehungsstellen oder familienähnliche Wohngruppen auch 
weiterhin unter den Betriebserlaubnisvorbehalt fallen. Dies 
ist in der Novelle des AG SGB VIII aufgenommen. Die 
wiederum befindet sich bereits in der Verbandsanhörung 
(s.o.), 



Beaufsichtigung, Erziehung, Bildung, 

Ausbildung von Kindern und 

Jugendlichen außerhalb ihrer Familie. 

Familienähnliche Betreuungsformen der 

Unterbringung, bei denen der Bestand 

der Verbindung nicht unabhängig von 

bestimmten Kindern und Jugendlichen, 

den dort tätigen Personen und der 

Zuordnung bestimmter Kinder und 

Jugendlicher zu bestimmten dort tätigen 

Personen ist, sind nur dann Einrichtungen, 

wenn sie fachlich und organisatorisch in 

eine betriebserlaubnispflichtige 

Einrichtung eingebunden sind. Eine 

fachliche und organisatorische 

Einbindung der familienähnlichen 

Betreuungsform liegt insbesondere vor, 

wenn die betriebserlaubnispflichtige 

Einrichtung das Konzept, die fachliche 

Steuerung der Hilfen, die 

Qualitätssicherung, die Auswahl, 

Überwachung, Weiterbildung und 

Vertretung des Personals sowie die 

Außenvertretung gewährleistet. 

Landesrecht kann regeln, unter welchen 

Voraussetzungen auch familienähnliche 

Betreuungsformen Einrichtungen sind, die 

nicht fachlich und organisatorisch in eine 

betriebserlaubnispflichtige Einrichtung 

eingebunden sind. 

§ 46 Örtliche Prüfung 

(1) Die zuständige Behörde soll nach den 

Erfordernissen des Einzelfalls an Ort und 

Stelle überprüfen, ob die Voraussetzungen 

für die Erteilung der Erlaubnis weiter 

bestehen. Der Träger der Einrichtung soll 

§ 46 Prüfung vor Ort und nach Aktenlage 

(1) Die zuständige Behörde soll nach den 

Erfordernissen des Einzelfalls überprüfen, 

ob die Voraussetzungen für die Erteilung 

der Erlaubnis weiter bestehen. Häufigkeit, 

Art und Umfang der Prüfung müssen 

Land ist zuständig 
Beteiligung der örtlichen 
Jugendämter nur bei 
Kindeswohlthemen – Art und 
Umfang sind zu klären  

 
LS 

 
offen 

Kommentiert [LA(4]: Alternativvorschlag: 
Land ist zuständig 
Die Überprüfung der Voraussetzungen bzw. in der Folge die 
Beteiligung der Jugendämter könnte nach dem 
Gesetzeswortlaut theoretisch äußerst umfangreich gestaltet 
werden. Es erscheint fraglich, ob eine Beteiligung auch bei 
routinemäßigen Überprüfungen sinnvoll ist. In Hinblick auf 
den Sinn und Zweck des Gesetzes sollte vielmehr eine 
Beteiligung der JÄ dann erfolgen, wenn es Anzeichen für eine 
Kindeswohlgefährdung gibt bzw. konkrete Anzeichen 
vorliegen, nach denen der Bestand der Betriebserlaubnis in 
Frage steht. Hier sollte sich in enger Abstimmung zwischen 
LJA und JÄ eine gemeinsame Verwaltungspraxis entwickeln. 



bei der örtlichen Prüfung mitwirken. Sie soll 

das Jugendamt und einen zentralen 

Träger der freien Jugendhilfe, wenn 

diesem der Träger der Einrichtung 

angehört, an der Überprüfung beteiligen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Die von der zuständigen Behörde mit 

der Überprüfung der Einrichtung 

beauftragten Personen sind berechtigt, die 

für die Einrichtung benutzten Grundstücke 

und Räume, soweit diese nicht einem 

Hausrecht der Bewohner unterliegen, 

während der Tageszeit zu betreten, dort 

Prüfungen und Besichtigungen 

vorzunehmen, sich mit den Kindern und 

Jugendlichen in Verbindung zu setzen und 

die Beschäftigten zu befragen. Zur Abwehr 

von Gefahren für das Wohl der Kinder und 

der Jugendlichen können die 

Grundstücke und Räume auch außerhalb 

der in Satz 1 genannten Zeit und auch, 

wenn sie zugleich einem Hausrecht der 

Bewohner unterliegen, betreten werden. 

Der Träger der Einrichtung hat die 

Maßnahmen nach den Sätzen 1 und 2 zu 

dulden. 

nach fachlicher Einschätzung im 

Einzelfall zur Gewährleistung des 

Schutzes des Wohls der Kinder und 

Jugendlichen in der Einrichtung 

geeignet, erforderlich und angemessen 

sein. Sie soll das Jugendamt und einen 

zentralen Träger der freien Jugendhilfe, 

wenn diesem der Träger der Einrichtung 

angehört, an der Überprüfung beteiligen. 

Der Träger der Einrichtung hat der 

zuständigen Behörde insbesondere alle 

für die Prüfung erforderlichen Unterlagen 

vorzulegen. 

(2) Örtliche Prüfungen können jederzeit 

unangemeldet erfolgen. Der Träger der 

Einrichtung soll bei der örtlichen Prüfung 

mitwirken. 

(3) Die von der zuständigen Behörde mit 

der Überprüfung der Einrichtung 

beauftragten Personen sind berechtigt, 

während der Tageszeit 

1. die für die Einrichtung benutzten 

Grundstücke und Räume, soweit 

diese nicht einem Hausrecht der 

Bewohner unterliegen, zu betreten 

und dort Prüfungen und 

Besichtigungen vorzunehmen sowie 

2. mit den Beschäftigten und mit den 

Kindern und Jugendlichen jeweils 

Gespräche zu führen, wenn die 

zuständige Behörde 

a) das Einverständnis der 

Personensorgeberechtigten zu 

den Gesprächen eingeholt hat 

und diesen eine Beteiligung an 



den Gesprächen ermöglicht 

sowie 

b) den Kindern und Jugendlichen 

die Hinzuziehung einer von ihnen 

benannten Vertrauensperson zu 

Gesprächen ermöglicht und sie 

auf dieses Recht hingewiesen hat; 

der Anspruch des Kindes oder 

Jugendlichen nach § 8 Absatz 3 

bleibt unberührt. 

Die in Satz 1 Nummer 2 Buchstabe a und 

b genannten Pflichten bestehen jedoch 

nicht, wenn durch deren Umsetzung die 

Sicherung der Rechte und der wirksame 

Schutz der Kinder und Jugendlichen in 

der Einrichtung in Frage gestellt würden. 

Zur Abwehr von Gefahren für das Wohl 

der Kinder und Jugendlichen können die 

Grundstücke und Räume auch 

außerhalb der in Satz 1 genannten Zeit 

und auch, wenn diese zugleich einem 

Hausrecht der Bewohner unterliegen, 

betreten und Gespräche mit den 

Beschäftigten sowie den Kindern und 

Jugendlichen nach Maßgabe von Satz 1 

geführt werden. Der Träger der 

Einrichtung hat die Maßnahmen nach 

den Sätzen 1 bis 2 zu dulden. 

§ 72a Tätigkeitsausschluss einschlägig vor-

bestrafter Personen 

(1) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe 

dürfen für die Wahrnehmung der 

Aufgaben in der Kinder- und Jugendhilfe 

keine Person beschäftigen oder 

vermitteln, die rechtskräftig wegen einer 

§ 72a Tätigkeitsausschluss einschlägig 

vor-bestrafter Personen 

(1) Die Träger der öffentlichen 

Jugendhilfe dürfen für die Wahrnehmung 

der Aufgaben in der Kinder- und 

Jugendhilfe keine Person beschäftigen 

oder vermitteln, die rechtskräftig wegen 

 
Die Mustervereinbarung 72a wird 
von der Stadt Oldenburg für die 
AGJÄ angepasst, von Herrn Nack 
ergänzt und auf der nächsten 
Vorstandssitzung der AGJÄ 
vorgestellt 

 
StOL, AGJÄ (Nack) 
 
 
 
 
 

 
Nächste 
Vorstandssitzung 



Straftat nach den §§ 171, 174 bis 174c, 176 

bis 180a, 181a, 182 bis 184g, 184i, 201a 

Absatz 3, den §§ 225, 232 bis 233a, 234, 

235 oder 236 des Strafgesetzbuchs 

verurteilt worden ist. Zu diesem Zweck 

sollen sie sich bei der Einstellung oder 

Vermittlung und in regelmäßigen 

Abständen von den betroffenen Personen 

ein Führungszeugnis nach § 30 Absatz 5 

und § 30a Absatz 1 des 

Bundeszentralregistergesetzes vorlegen 

lassen. 

[…] 

(5) Träger der öffentlichen und freien 

Jugendhilfe dürfen von den nach den 

Absätzen 3 und 4 eingesehenen Daten 

nur den Umstand, dass Einsicht in ein 

Führungszeugnis genommen wurde, das 

Datum des Führungszeugnisses und die 

Information erheben, ob die das 

Führungszeugnis betreffende Person 

wegen einer Straftat nach Absatz 1 Satz 1 

rechtskräftig verurteilt worden ist. Die 

Träger der öffentlichen und freien 

Jugendhilfe dürfen diese erhobenen 

Daten nur speichern, verändern und 

nutzen, soweit dies zum Ausschluss der 

Personen von der Tätigkeit, die Anlass zu 

der Einsichtnahme in das Führungszeugnis 

gewesen ist, erforderlich ist. Die Daten sind 

vor dem Zugriff Unbefugter zu schützen. 

Sie sind unverzüglich zu löschen, wenn im 

Anschluss an die Einsichtnahme keine 

Tätigkeit nach Absatz 3 Satz 2 oder Absatz 

4 Satz 2 wahrgenommen wird. Andernfalls 

sind die Daten spätestens drei Monate 

einer Straftat nach den §§ 171, 174 bis 

174c, 176 bis 180a, 181a, 182 bis 184g, 

184i, 184j, 201a Absatz 3, den §§ 225, 232 

bis 233a, 234, 235 oder 236 des 

Strafgesetzbuchs verurteilt worden ist. Zu 

diesem Zweck sollen sie sich bei der 

Einstellung oder Vermittlung und in 

regelmäßigen Abständen von den 

betroffenen Personen ein Führungszeugnis 

nach § 30 Absatz 5 und § 30a Absatz 1 

des Bundeszentralregistergesetzes 

vorlegen lassen. 

[…] 

(5) Die Träger der öffentlichen und freien 

Jugendhilfe dürfen von den nach den 

Absätzen 3 und 4 eingesehenen Daten 

nur folgende Daten erheben und 

speichern: 

1. den Umstand der Einsichtnahme, 

2. das Datum des Führungszeugnisses 

und 

3. die Information, ob die das 

Führungszeugnis betreffende Person 

wegen einer in Absatz 1 Satz 1 

genannten Straftat rechtskräftig 

verurteilt worden ist. 

Die Träger der öffentlichen und freien 

Jugendhilfe dürfen die gespeicherten 

Daten nur verarbeiten, soweit dies 

erforderlich ist, um die Eignung einer 

Person für die Tätigkeit, die Anlass zu der 

Einsichtnahme in das Führungszeugnis 

gewesen ist, zu prüfen. Die Daten sind 

vor dem Zugriff Unbefugter zu schützen. 

Sie sind unverzüglich zu löschen, wenn im 

Anschluss an die Einsichtnahme keine 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



nach der Beendigung einer solchen 

Tätigkeit zu löschen. 

Tätigkeit nach Absatz 3 Satz 2 oder 

Absatz 4 Satz 2 wahrgenommen wird. 

Andernfalls sind die Daten spätestens 

sechs Monate nach Beendigung einer 

solchen Tätigkeit zu löschen. 

§ 77 Vereinbarungen über die Höhe der 

Kosten 

 

 

Werden Einrichtungen und Dienste der 

Träger der freien Jugendhilfe in Anspruch 

genommen, so sind Vereinbarungen über 

die Höhe der Kosten der 

Inanspruchnahme zwischen der 

öffentlichen und der freien Jugendhilfe 

anzustreben. Das Nähere regelt das 

Landesrecht. Die §§ 78a bis 78g bleiben 

unberührt. 

§ 77 Vereinbarungen über 

Kostenübernahme und 

Qualitätsentwicklung bei ambulanten 

Leistungen 

(1) Werden Einrichtungen und Dienste 

der Träger der freien Jugendhilfe in 

Anspruch genommen, so sind 

Vereinbarungen über die Höhe der 

Kosten der Inanspruchnahme sowie über 

Inhalt, Umfang und Qualität der Leistung, 

über Grundsätze und Maßstäbe für die 

Bewertung der Qualität der Leistung und 

über geeignete Maßnahmen zu ihrer 

Gewährleistung zwischen der 

öffentlichen und der freien Jugendhilfe 

anzustreben. Zu den Grundsätzen und 

Maßstäben für die Bewertung der 

Qualität der Leistung nach Satz 1 zählen 

auch Qualitätsmerkmale für die inklusive 

Ausrichtung der Aufgabenwahrnehmung 

und die Berücksichtigung der 

spezifischen Bedürfnisse von jungen 

Menschen mit Behinderungen. Das 

Nähere regelt das Landesrecht. Die 

§§ 78a bis 78g bleiben unberührt. 

(2) Wird eine Leistung nach § 37 Absatz 1 

oder § 37a erbracht, so ist der Träger der 

öffentlichen Jugendhilfe zur Übernahme 

der Kosten der Inanspruchnahme nur 

verpflichtet, wenn mit den 

Leistungserbringern Vereinbarungen 

Prüfauftrag an die kommunalen 
Spitzenverbände (NST, NLT), den 
Landesrahmenvertrag für §78 
anzupassen für Vereinbarungen 
nach §42 
Klärung: sind auch Leistungen 
Jugendarbeit/Kita darüber 
abzurechnen, oder nur HzE? 

AGJÄ 
 
 
 
 
AGJÄ (Nack) 

offen 
 
 
 
 
offen 



über Inhalt, Umfang und Qualität der 

Leistung, über Grundsätze und Maßstäbe 

für die Bewertung der Qualität der 

Leistung sowie über geeignete 

Maßnahmen zu ihrer Gewährleistung 

geschlossen worden sind; § 78e gilt 

entsprechend. 

 

Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG)   

§ 4 Beratung und Übermittlung von 

Informationen durch Geheimnisträger bei 

Kindeswohlgefährdung 

(1) Werden 

1. Ärztinnen oder Ärzten, Hebammen oder 

Entbindungspflegern oder Angehörigen 

eines anderen Heilberufes, der für die 

Berufsausübung oder die Führung der 

Berufsbezeichnung eine staatlich 

geregelte Ausbildung erfordert,  

 

2. Berufspsychologinnen oder -

psychologen mit staatlich anerkannter 

wissenschaftlicher Abschlussprüfung, 

3. Ehe-, Familien-, Erziehungs- oder 

Jugendberaterinnen oder -beratern 

sowie 

4. Beraterinnen oder Beratern für 

Suchtfragen in einer Beratungsstelle, die 

von einer Behörde oder Körperschaft, 

Anstalt oder Stiftung des öffentlichen 

Rechts anerkannt ist,  

 

5. Mitgliedern oder [Beauftragten] einer 

anerkannten Beratungsstelle nach den 

§ 4 Beratung und Übermittlung von 

Informationen durch Geheimnisträger 

bei Kindeswohlgefährdung 

(1) Werden 

1. Ärztinnen oder Ärzten, 

Zahnärztinnen oder Zahnärzte[n], 

Hebammen oder 

Entbindungspflegern oder 

Angehörigen eines anderen 

Heilberufes, der für die 

Berufsausübung oder die Führung 

der Berufsbezeichnung eine 

staatlich geregelte Ausbildung 

erfordert,  

2. Berufspsychologinnen oder -

psychologen mit staatlich 

anerkannter wissenschaftlicher 

Abschlussprüfung, 

3. Ehe-, Familien-, Erziehungs- oder 

Jugendberaterinnen oder -beratern 

sowie 

4. Beraterinnen oder Beratern für 

Suchtfragen in einer Beratungsstelle, 

die von einer Behörde oder 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



§§ 3 und 8 des 

Schwangerschaftskonfliktgesetzes, 

6. staatlich [anerkannten] 

Sozialarbeiterinnen oder -arbeitern oder 

staatlich anerkannten 

Sozialpädagoginnen oder -pä-dagogen 

oder 

7. Lehrerinnen oder Lehrern an 

öffentlichen und an staatlich 

anerkannten privaten Schulen 

in Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit 

gewichtige Anhaltspunkte für die 

Gefährdung des Wohls eines Kindes oder 

eines Jugendlichen bekannt, so sollen sie 

mit dem Kind 

oder Jugendlichen und den 

Personensorgeberechtigten die Situation 

erörtern und, soweit erforderlich, bei den 

Personensorgeberechtigten auf die 

Inanspruchnahme von Hilfen hinwirken, 

soweit hierdurch der wirksame Schutz des 

Kindes oder des Jugendlichen nicht in Frage 

gestellt wird. 

(2) Die Personen nach Absatz 1 haben zur 

Einschätzung der Kindeswohlgefährdung 

gegenüber dem Träger der öffentlichen 

Jugendhilfe Anspruch auf Beratung durch 

eine insoweit erfahrene Fachkraft. Sie sind 

zu diesem Zweck befugt, dieser Person die 

dafür erforderlichen Daten zu übermitteln; 

vor einer Übermittlung der Daten sind diese 

zu pseudonymisieren. 

(3) Scheidet eine Abwendung der 

Gefährdung nach Absatz 1 aus oder ist ein 

Vorgehen nach Absatz 1 erfolglos und 

halten die in Absatz 1 genannten Personen 

Körperschaft, Anstalt oder Stiftung 

des öffentlichen Rechts anerkannt ist, 

5. Mitgliedern oder [Beauftragten] 

einer anerkannten Beratungsstelle 

nach den §§ 3 und 8 des 

Schwangerschaftskonfliktgesetzes, 

6. staatlich [anerkannten] 

Sozialarbeiterinnen oder -arbeitern 

oder staatlich anerkannten 

Sozialpädagoginnen oder -pä-

dagogen oder 

7. Lehrerinnen oder Lehrern an 

öffentlichen und an staatlich 

anerkannten privaten Schulen 

in Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit 

gewichtige Anhaltspunkte für die 

Gefährdung des Wohls eines Kindes 

oder eines Jugendlichen bekannt, so 

sollen sie mit dem Kind 

oder Jugendlichen und den 

Erziehungsberechtigten die Situation 

erörtern und, soweit erforderlich, bei 

den Erziehungsberechtigten auf die 

Inanspruchnahme von Hilfen hinwirken, 

soweit hierdurch der wirksame Schutz 

des Kindes oder des Jugendlichen nicht 

in Frage gestellt wird. 

(2) Die Personen nach Absatz 1 haben 

zur Einschätzung der 

Kindeswohlgefährdung gegenüber 

dem Träger der öffentlichen 

Jugendhilfe Anspruch auf Beratung 

durch eine insoweit erfahrene 

Fachkraft. Sie sind zu diesem Zweck 

befugt, dieser Person die dafür 

erforderlichen Daten zu übermitteln; vor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ein Tätigwerden des Jugendamtes für 

erforderlich, um eine Gefährdung des Wohls 

eines Kindes 

oder eines Jugendlichen abzuwenden, so 

sind sie befugt, das Jugendamt zu 

informieren; hierauf sind die Betroffenen 

vorab hinzuweisen, es sei denn, dass damit 

der wirksame Schutz des Kindes oder des 

Jugendlichen in Frage gestellt wird. Zu 

diesem Zweck sind die Personen nach Satz 

1 befugt, dem Jugendamt die 

erforderlichen Daten mitzuteilen. 

einer Übermittlung der Daten sind diese 

zu pseudonymisieren. 

(3) Scheidet eine Abwendung der 

Gefährdung nach Absatz 1 aus oder ist 

ein Vorgehen nach Absatz 1 erfolglos 

und halten die in Absatz 1 genannten 

Personen ein Tätigwerden des 

Jugendamtes für erforderlich, um eine 

Gefährdung des Wohls eines Kindes 

oder eines Jugendlichen abzuwenden, 

so sind sie befugt, das Jugendamt zu 

informieren; hierauf sind die Betroffenen 

vorab hinzuweisen, es sei denn, dass 

damit der wirksame Schutz des Kindes 

oder des Jugendlichen in Frage gestellt 

wird. Zu diesem Zweck sind die 

Personen nach Satz 1 befugt, dem 

Jugendamt die erforderlichen Daten 

mitzuteilen. Die Sätze 1 und 2 gelten für 

die in Absatz 1 Nummer 1 genannten 

Personen mit der Maßgabe, dass diese 

unverzüglich das Jugendamt 

informieren sollen, wenn nach deren 

Einschätzung eine dringende Gefahr für 

das Wohl des Kindes oder des 

Jugendlichen das Tätigwerden des 

Jugendamtes erfordert. 

(4) Wird das Jugendamt von einer in 

Absatz 1 genannten Person informiert, 

soll es dieser Person zeitnah eine 

Rückmeldung geben, ob es die 

gewichtigen Anhaltspunkte für die 

Gefährdung des Wohls des Kindes oder 

Jugendlichen bestätigt sieht und ob es 

zum Schutz des Kindes oder 

Jugendlichen tätig geworden ist und 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RM an Melder gemäß Absatz 1 
Diskussion auf JA-Leiter-Tagung 
über Art und Umfang der RM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JA-Ltg’en 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nächste JA-
Ltg. - Tagung 
 
 
 
 
 
 

Kommentiert [g5]: Datenschutzkonform mit EUrichtlinie? 



noch tätig ist. Hierauf sind die 

Betroffenen vorab hinzuweisen, es sei 

denn, dass damit der wirksame Schutz 

des Kindes oder des Jugendlichen in 

Frage gestellt wird. 

(5) Die Absätze 2 und 3 gelten 

entsprechend für Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter von Zollbehörden. 

(6) Zur praktischen Erprobung 

datenschutzrechtskonformer 

Umsetzungsformen und zur Evaluierung 

der Auswirkungen auf den Kinderschutz 

kann Landesrecht die Befugnis zu einem 

fallbezogenen interkollegialen 

Austausch von Ärztinnen und Ärzten 

regeln.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 5 Mitteilungen an das Jugendamt 

(1) Werden in einem Strafverfahren 

gewichtige Anhaltspunkte für die 

Gefährdung des Wohls eines Kindes 

oder eines Jugendlichen bekannt, 

informiert die Strafverfolgungsbehörde 

oder das Gericht unverzüglich den 

zuständigen örtlichen Träger der 

öffentlichen Jugendhilfe sowie im Falle 

seiner Zuständigkeit den überörtlichen 

Träger der öffentlichen Jugendhilfe und 

übermittelt die aus ihrer Sicht zur 

Einschätzung des Gefährdungsrisikos 

erforderlichen Daten. Die Mitteilung 

ordnen Richterinnen oder Richter, 

Staatsanwältinnen oder Staatsanwälte 

an. § 4 Absatz 3 gilt entsprechend. 

(2) Gewichtige Anhaltspunkte für eine 

Gefährdung können insbesondere dann 

 
 

(1) AGJAE-Sitzung - 
Umsetzung durch das 
Land?! (MiStra 
Ergänzung/Änderung?!) 
-LS klärt die Frage der 
Einheitlichkeit der MiStra 
Meldungen in allen 
Kommunen mit dem 
Justizministerium (Birth) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
LS (Birth 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
offen 

Kommentiert [BK(6]: Frau Birth spricht in der nächsten 
Ressort AG das MJ an, ob es hier seitens des MJ eine 
einheitliche Regelung zu den MiStra Meldungen geben wird.  



vorliegen, wenn gegen eine Person, die 

mit einem Kind oder Jugendlichen in 

häuslicher Gemeinschaft lebt oder die 

regelmäßig Umgang mit ihm hat oder 

haben wird, der Verdacht besteht, eine 

Straftat nach den §§ 171, 174, 176 bis 

180, 182, 184b bis 184e, 225, 232 bis 

233a, 234, 235 oder 236 des 

Strafgesetzbuchs begangen zu haben. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Sozialgesetzbuch Fünftes Buch – Gesetzliche Krankenversicherung (SGB 

V) 

   

 § 73c Kooperationsvereinbarungen zum 

Kinder- und Jugendschutz 

Die Kassenärztlichen Vereinigungen 

sollen mit den kommunalen 

Spitzenverbänden auf Landesebene 

eine Vereinbarung über die 

Zusammenarbeit von Vertragsärzten mit 

den Jugendämtern schließen, um die 

vertragsärztliche Versorgung von 

Kindern und Jugendlichen zu 

verbessern, bei denen Vertragsärzte im 

Rahmen von 

Früherkennungsuntersuchungen nach 

§ 26 oder im Rahmen ihrer oder der 

ärztlichen Behandlung ihrer 

Familienangehörigen nach § 28 

Anhaltspunkte für eine Gefährdung 

ihres Wohls feststellen. Satz 1 gilt nicht 

für Kassenzahnärztliche Vereinigungen 

und Zahnärzte. 

NST/NLT zuständig: werden von 
AGJÄ darauf hingewiesen 

AGJÄ offen 
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Zusätzlich: 

 Empfehlungen/Arbeitshilfen der AGJAE (Homepage) prüfen und aktualisieren 

 Best Practise Pool zur Umsetzung der Reformen (digital – Wunsch vieler JA)?! – Besprechung in der Vorstandssitzung, ob/wie die AGJAE 

das umsetzen kann 

 

 


